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(54)  Elektrisches  Drahtheizelement 

(57)  Ein  elektrisches  Drahtheizelement,  insbeson- 
dere  ein  Wendel-Drahtheizelement  für  einen  Haartrock- 
ner,  besteht  aus  einem  Heizleiterträger,  einem 
Heizleiterdraht,  aus  ersten  und  zweiten  Kontaktelemen- 
ten  (25,  26,  27,  28,  29)  sowie  elektrischen  Verbindungs- 
elementen  (32)  zwischen  den  ersten  und  zweiten 
Kontaktelementen  (25,  26,  27,  28,  29).  Dabei  sind  die 
ersten  Kontaktelemente  (25,  26,  27,  28)  insbesondere 
als  Spannungsabgriff  mit  dem  Heizleiterdraht  elektrisch 
verbunden.  Die  zweiten  Kontaktelemente  (29)  sind  an 
dem  Heizleiterträger  befestigt  und  insbesondere  zur 
Spannungsversorgung  des  Heizelementes  und/oder 
zur  elektrischen  Verbindung  des  Heizelements  mit 
einem  weiteren  elektrischen  Verbraucher,  beispiels- 
weise  einem  Gleichstrommotor  vorgesehen.  Die  ersten 
und  zweiten  Kontaktelemente  (25,  26,  27,  28,  29)  sind 
an  verschiedenen,  nahezu  frei  wählbaren  Stellen  mit 
dem  Heizleiter  verbindbar,  bzw.  an  dem  Heizleiterträger 
befestigbar.  Erfindungsgemäß  sind  die  ersten  und  zwei- 
ten  Kontaktelemente  (25,  26,  27,  28,  29)  jeweils  als 
standardisierte  Kontaktelemente  mit  Standardvarian- 
ten,  beispielsweise  als  Einzel-  oder  Verbund-Kontakt- 
element  und  die  elektrischen  Verbindungselemente 
(32)  als  individualisierte,  insbesondere  als  individuell 
angepaßte  Drahtbrücken  vorgesehen. 
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Beschreibung 

Die  vorliegende  Erfindung  betrifft  ein  elektrisches 
Drahtheizelement,  insbesondere  ein  Wendel-Drahtheiz- 
element  für  einen  Haartrockner,  mit  einem  aus  wenig- 
stens  einer  Trägerplatte  bestehenden  Heizleiterträger, 
einem  Heizleiterdraht,  der  beispielsweise  auf  die  äuße- 
ren  Kanten  des  Heizleiterträgers  aufgewickelt  ist,  mit 
ersten  und  zweiten  Kontaktelementen,  sowie  elektri- 
schen  Verbindungselementen  zwischen  den  ersten  und 
zweiten  Kontaktelementen.  Die  ersten  Kontaktelemente 
sind  dabei  als  Spannungsabgriff,  insbesondere  als  Mit- 
ten-  und/oder  Endabgriff,  mit  dem  Heizleiter  elektrisch 
verbunden.  Die  zweiten  Kontaktelemente  sind  an  dem 
Heizleiterträger  befestigt  und  zur  Spannungsversor- 
gung  des  Heizelements  und/oder  zur  elektrischen  Ver- 
bindung  des  Heizelements  mit  weiteren  elektrischen 
Bauelementen,  beispielsweise  zur  Spannungsversor- 
gung  eines  Gleichstrommotors  vorgesehen,  wobei  die 
ersten  und  zweiten  Kontaktelemente  an  verschiedenen, 
nahezu  frei  wählbaren  Stellen  mit  dem  Heizleiter  ver- 
bindbar,  bzw.  an  dem  Heizleiterträger  befestigbar  sind. 

Aus  der  DE-36  16  405  ist  ein  Heizkörper  mit  den 
oben  genannten  Merkmalen  bekannt.  Der  Heizleiterträ- 
ger  dieses  Heizkörpers  besteht  aus  zwei  Trägerplatten, 
welche  kreuzförmig  zueinander  angeordnet  sind.  An 
den  Trägerplatten  sind  mehrere  Spannungsabgriffe  als 
erste  Kontaktelemente  angeordnet,  wobei  jeweils  ein 
Ende  eines  Spannungsabgriffs,  welcher  mit  einem 
Schlitz  versehen  ist,  elektrisch  mit  dem  Heizleiterdraht 
verbunden  ist.  Das  andere  Ende  des  Spannungsab- 
griffs  ist  im  Inneren  des  Wendel-Drahtheizelementes 
angeordnet.  Weiterhin  sind  an  den  Trägerplatten  zweite 
Kontaktelemente  vorgesehen,  welche  mit  ihrem  einen 
Ende  an  einer  Stirnseite  einer  Trägerplatte  enden.  Hier 
kann  beispielsweise  die  Spannungsversorgung  des 
Heizelementes  und/oder  auch  eine  Spannungsversor- 
gung  eines  weiteren  elektrischen  Verbrauchers,  wie  bei- 
spielsweise  eines  Gleichstrommotors  erfolgen.  Das 
jeweils  andere  Ende  der  zweiten  Kontaktelemente 
endet  ebenfalls  in  dem  von  der  Drahtwendel  gebildeten 
Innenraum.  Die  beiden  innenliegenden  Enden  der 
ersten  und  zweiten  Kontaktelemente  werden  üblicher- 
weise  durch  einen  elektrischen  Leiter,  beispielsweise 
eine  Litze  oder  ein  anderes  elektrisches  Bauteil  mitein- 
ander  verbunden.  Die  Lage  und  Ausbildung  der  ersten 
und  zweiten  Kontaktelemente  ist  dabei  jeweils  von  der 
Größe  der  Trägerplatten,  von  der  Leistung  des  Heizkör- 
pers  oder  weiteren  Merkmalen  abhängig  und  für  jeden 
Heizungstyp  individuell  festgelegt. 

Aus  dem  Stand  der  Technik  sind  weiterhin  elektri- 
sche  Drahtheizelemente  bekannt,  welche  anstelle  der 
oben  beschriebenen  Unterscheidung  der  ersten  und 
zweiten  Kontaktelemente  sowie  der  diese  beiden  ver- 
bindenden  elektrischen  Leiter  eine  alternative  Ausfüh- 
rungsform  der  Kontaktelemente  enthalten.  So  kann 
beispielsweise  ein  erstes  und  zweites  Kontaktelement 
als  einstückiges  Blechstanzteil  ausgebildet  sein,  d.h. 

daß  das  erste,  das  zweite  Kontaktelement  und  das  Ver- 
bindungselement  aus  einem  einzigen  Blech  bestehen. 
Dies  bedeutet  jedoch,  daß  zur  Herstellung  verschiede- 
ner  Heizelemente  für  unterschiedliche  Bauarten  von 

5  Haartrocknern  die  unterschiedlichsten  Kontaktele- 
mente,  je  nach  Heizungsgröße,  Leistung,  Anzahl  der 
Anschlüsse,  etc.  erforderlich  sind. 

Bei  den  oben  beschriebenen  Heizelementen,  ins- 
besondere  für  einen  elektrischen  Haartrockner  hat  sich 

10  herausgestellt,  daß  zum  einen  für  die  Kontaktierung  des 
Heizleiterdrahtes  und  zum  anderen  für  die  Verbindung 
zu  einem  zweiten  Kontaktelement,  beispielsweise  zur 
Spannungsversorgung  des  Heizleiters,  die  vielfältigsten 
Ausführungsformen,  -arten  und  Größen  von  Kontakt- 

15  elementen  erforderlich  sind.  Dies  bedingt  für  die  Her- 
stellung  von  Heizelementen,  bzw.  Haartrocknern  eine 
umfangreiche  Lagerhaltung  verschiedenartigster  Kon- 
taktelemente,  da  selbst  ein  und  derselbe  Haartrockner- 
typ  für  unterschiedliche  Netzspannungswerte  in 

20  verschiedenen  Ländern  mit  verschiedenen  Spannungs- 
abgriffen  bzw.  mit  Spannungsabgriffen  an  verschiede- 
nen  Stellen  des  Heizleiterdrahtes  ausgerüstet  werden 
muß. 

Aufgabe  der  vorliegenden  Erfindung  ist  es  daher, 
25  die  ersten  und  zweiten  Kontaktelemente  und  die  elektri- 

schen  Verbindungen  zwischen  denselben  zu  verbes- 
sern  und  zu  vereinfachen,  d.h.  die  Vielfalt  der  bislang 
erforderlichen  unterschiedlichen  Ausführungsformen 
und  -arten  der  Kontaktelemente  zu  reduzieren  und  eine 

30  einfache  Anpassung  des  Heizelementes  an  die  jewei- 
lige  Motorspannung  zu  ermöglichen  und  somit  das 
Drahtheizelement  preisgünstiger  herzustellen. 

Entsprechend  der  Erfindung  wird  diese  Aufgabe  bei 
einem  elektrischen  Drahtheizelement  der  eingangs 

35  genannten  Art  durch  die  Merkmale  des  kennzeichnen- 
den  Teils  des  Patentanspruchs  1  gelöst,  in  dem  die 
ersten  und  zweiten  Kontaktelemente  als  standardisierte 
Kontaktelemente  mit  Standardvarianten  und  nur  die 
elektrischen  Verbindungselemente  zwischen  den 

40  ersten  und  zweiten  Kontaktelementen  als  individuali- 
sierte,  insbesondere  als  individuell  angepaßte  Verbin- 
dungselemente  vorgesehen  sind.  Die  ersten  und 
zweiten  Kontaktelemente  sind  dabei  auch  als  Standard- 
bauteile  mit  Standardvarianten  einsetzbar,  so  daß  ein 

45  erstes  Kontaktelement,  beispielsweise  ein  Spannungs- 
abgriff,  als  Einfach-  oder  als  Doppelabgriff  ausgebildet 
sein  kann;  ein  Doppelabgriff  ist  vorteilhafterweise  ein- 
setzbar  bei  einer  bifilaren  Wicklung  des  Heizleiterdrah- 
tes.  Vorteilhafterweise  wird  durch  diese 

so  Standardisierung,  bzw.  Vereinheitlichung  die  bislang 
erforderliche  Anzahl  unterschiedlicher  erster  und  zwei- 
ter  Kontaktelemente  auf  wenigstens  zwei  unterschied- 
lich  gestaltete  Bauteile  reduziert.  Diese 
Kontaktelemente  können  nun  in  großen  Stückzahlen 

55  hergestellt  und  für  die  verschiedenartigsten  Drahtheize- 
lemente  in  verschiedenen  Baugrößen,  für  verschiedene 
Heizleistungen  und  verschiedenen  Netzspannungen 
oder  ähnliche  unterschiedliche  Anforderungen  als  Stan- 
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dardbauteil  verwendet  werden.  Lediglich  die  elektri- 
schen  Verbindungselemente  zwischen  den  ersten  und 
zweiten  Kontaktelementen  werden  als  individualisierte, 
insbesondere  als  individuell  angepaßte  Bauteile  vorge- 
sehen.  Dadurch  wird  die  Anzahl  der  für  unterschiedliche 
Drahtheizelemente  erforderlichen  Bauteile  auf  wenig- 
stens  zwei  standardisierte  Kontaktelemente  und  ein 
individuell  angepaßtes  Verbindungselement  reduziert. 
Damit  wird  vorteilhafterweise  eine  universelle,  (nodu- 
lare  Bauweise  und  automatisierbare  Fertigung  der  elek- 
trischen  Drahtheizelemente  mit  unterschiedlicher 
elektrischer  Leistung  und  Baugröße,  sowie  auch  Netz-, 
bzw.  Motorspannung  mit  standarisierten  elektrischen 
Bauteilen  vorgeschlagen. 

In  einer  Weiterbildung  der  Erfidung  sind  die  elektri- 
schen  Verbindungselemente  aus  Blech,  Draht,  oder 
einem  ähnlichen  Vormaterial  hergestellt,  insbesondere 
können  diese  Verbindungselemente  als  Drahtbrücken 
ausgebildet  sein.  Damit  wird  vorteilhafterweise  eine 
preisgünstige  Ausführung  der  Verbindungselemente 
aus  Blechband  oder  aus  Draht  angegeben,  welche  in 
beliebiger  Länge  von  beispielsweise  einer  Blechband  - 
oder  Draht-Rolle  abgetrennt  werden  können. 

Eine  vorteilhafte  Ausführung  sieht  vor,  eine  Draht- 
brücke  aus  einem  geraden  Stück  Draht  zu  bilden,  wobei 
dieser  die  kürzeste  Verbindung  zwischen  einem  ersten 
und  dem  korrespondierenden  zweiten  Kontaktelement 
darstellt.  Durch  die  Verwendung  eines  geraden  Drahtes 
wird  vorteilhafterweise  nur  die  tatsächlich  erforderliche 
Länge  zwischen  den  beiden  Kontaktelementen  benö- 
tigt,  wodurch  bei  der  Herstellung  eines  Heizelementes 
in  großen  Stückzahlen  ebenfalls  eine  Einsparmöglich- 
keit  geschaffen  ist.  Weiterhin  ist  durch  die  Verwendung 
eines  Drahtes  anstelle  der  bislang  auch  häufig  verwen- 
deten  Drahtlitzen  ein  nur  geringer  Platzbedarf  für  diese 
Drahtbrücke  innerhalb  des  Heizelements  erforderlich, 
da  Drahtlitzen  bislang  auch  in  Schleifenform  verlegt 
wurden. 

Die  Drahtbrücke  wird  durch  Stecken,  Klemmen, 
Löten  oder  Schweißen  mit  den  Kontaktelementen  ver- 
bunden;  insbesondere  wird  die  Drahtbrücke  mittels 
Laserschweißen  befestigt,  wodurch  eine  besonders 
schnelle  Herstellung  einer  haltbaren  Verbindung  und 
ein  für  die  Großserienfertigung  geeignete  vollautomati- 
sierbare  Befestigung  vorgeschlagen  ist. 

In  einer  Weiterbildung  sind  die  ersten  Kontaktele- 
mente  als  standardisierte  Kontaktelemente  mit  Stan- 
dardvarianten  in  Form  eines  Einzel-  oder  Doppel- 
Spannungsabgriffs  ausgebildet.  Dadurch  werden  vor- 
teilhafterweise  nur  zwei  verschiedene  Gestaltungsfor- 
men  der  ersten  Kontaktelemente  vorgeschlagen, 
welche  je  nach  Verwendungszweck  als  Mitten- 
und/oder  als  Endabgriff,  beispielsweise  auch  als  Span- 
nungsabgriff  zur  Bereitstellung  einer  Motorspannung 
mit  dem  Heizleiterdraht  verbindbar  sind.  Die  Ausbildung 
der  Kontaktelemente  als  Blechstanzteil  ermöglicht  u.a. 
auch  die  einfache  einstückige  Ausbildung  von  Klemmla- 
schen  an  dem  Kontaktelement,  welche  zur  Befestigung 

der  Kontaktelemente  in  Öffnungen  der  Trägerplatte  ver- 
wendbar  sind. 

In  einer  Weiterbildung  der  zweiten  Kontaktele- 
mente  sind  diese  ebenfalls  als  standardisierte  Kontakt- 

5  elemente  in  Standardvarianten,  beispielsweise  als 
Einzel-  oder  auch  Verbund-Kontaktelement  vorgese- 
hen.  Vorteilhafterweise  wird  durch  die  standardisierte 
Form  der  Kontaktelemente  die  Anzahl  verschiedener 
Ausführungsformen  spürbar  reduziert.  In  einer  beson- 

10  ders  vorteilhaften  Ausbildung  des  elektrischen  Draht- 
heizelementes,  welche  auch  eine  eigenständige 
Erfindung  darstellen  kann,  wird  ein  zweites  Kontaktele- 
ment  in  Form  eines  Verbund-Kontaktelementes  vorge- 
schlagen,  welches  vorteilhafterweise  je  nach 

15  Erfordernis  den  Einsatz  und  die  Montage  mehrerer 
elektrischer  und/oder  elektronischer  Bauteile  sowie  den 
Anschluß  verschiedener  erster  Kontaktelemente  an  die- 
sem  einen  standardisierten  Kontaktelement  ermöglicht. 

Ein  solches  Verbund-Kontaktelement  weist  meh- 
20  rere  Kontaktfahnen  auf,  wobei  eine  Kontaktfahne 

jeweils  eine  elektrische  Verbindung  zwischen  einem 
Heizleiter  und  einem  weiteren  elektrischen  Bauelement, 
beispielsweise  einer  Diode,  einem  Kondensator  oder 
einem  Gleichstrommotor,  darstellt.  Dadurch  wird  vorteil- 

25  hafterweise  einerseits  jedem  ersten  Kontaktelement 
eine  Kontaktfahne  eines  zweiten  Kontaktelementes 
zugeordnet  und  andererseits  eine  Verbindung  eines 
zweiten  Kontaktelements  zur  Spannungsversorgung 
oder  auch  zum  Anschluß  eines  elektrischen  Verbrau- 

30  chers,  beispielsweise  des  Gleichstrommotors  ermög- 
licht. 

In  einer  weiteren  Ausgestaltung  der  Erfindung  sind 
die  Kontaktfahnen  eines  Verbund-Kontaktelementes  in 
zwei  Gruppen  unterteilt  und  diese  Gruppen  sind  spie- 

35  gelsymmetrisch  zueinander  angeordnet  und  durch  eine 
Symmetrieachse  voneinander  getrennt.  Das  im  wesent- 
lichen  plattenförmige  Verbund-Kontaktelement  ist  übli- 
cherweise  so  montiert,  daß  die  Symmetrieachsen  des 
Verbund-Kontaktelementes  und  der  Trägerplatte 

40  zusammenfallen,  so  daß  je  eine  Gruppe  der  Kontaktfah- 
nen  einer  Außenkante  der  Trägerplatte  zugeordnet  ist. 
Damit  kann  vorteilhafterweise  je  eine  elektrische  Ver- 
bindung  von  den  Kontaktfahnen  einer  Gruppe  zu  den 
Kontaktstellen  des  Heizleiterdrahtes  erfolgen,  welche 

45  auf  der  korrespondierenden  Außenkante  der  Träger- 
platte  verläuft,  und  welche  den  Kontaktfahnen  am  näch- 
sten  zugeordnet  ist.  Die  Kontaktfahnen,  welche  auf  der 
anderen  Seite  der  Symmetrieachse  angeordnet  sind, 
werden  sinngemäß  mit  dem  auf  der  gegenüberliegen- 

50  den  Außenkante  der  Trägerplatte  verlaufenden  Heizlei- 
terdraht  verbunden. 

Das  Verbund-Kontaktelement  ist  üblicherweise  auf 
einer  Seite  eines  Heizleiterträgers,  insbesondere  einer 
mit  Öffnungen  versehenen  Trägerplatte  angeordnet.  In 

55  einer  Weiterbildung  des  Drahtheizelementes  sind  die 
Kontaktfahnen  so  ausgebildet,  insbesondere  abgewin- 
kelt,  daß  die  Verbindungselemente,  insbesondere  die 
Drahtbrücken  auf  beiden  Seiten  der  Trägerplatte 
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anbringbar  und  mit  den  Kontaktfahnen  verbindbar  sind. 
Dazu  ist  selbstverständlich  in  der  jeweiligen  Träger- 
platte  an  der  Kontaktstelle  der  Kontaktfahne  eine  fen- 
sterartige  Öffnung  zur  Durchführung  der  Kontaktfahne 
vorgesehen.  Dadurch  kann  vorteilhafterweise,  trotz  der  5 
Anbringung  des  Verbund-Kontaktelementes  auf  einer 
Seite  der  Trägerplatte,  ein  Anschluß  der  Verbindungs- 
elemente  von  beiden  Seiten  der  Trägerplatte  erfolgen. 
Je  nach  Lage  der  Kontaktstelle,  an  welcher  das  Verbin- 
dungselement  mit  dem  Heizdraht  verbindbar  ist,  kön-  jo 
nen  die  Drahtbrücken  somit  vorteilhafterweise 
kreuzungsfrei  zwischen  den  ersten  und  zweiten  Kon- 
taktelementen  befestigt  werden. 

In  einer  besonderen  Ausbildung  weist  ein  Verbund- 
Kontaktelement  wenigstens  zwei  Kontaktstellen,  bei-  1s 
spielsweise  Klemmschlitze,  zur  Aufnahme  elektrischer 
und/oder  elektronischer  Bauteile  auf.  Diese  Kontaktstel- 
len,  beispielsweise  Klemmschlitze  sind  insbesondere 
an  den  Kontaktfahnen  des  Verbund-Kontaktelementes 
so  angeordnet,  daß  die  Kontaktfahnen  einerseits  eine  20 
elektrische  Verbindung  zwischen  zwei  Anschlußpunk- 
ten  und  andererseits  auch  wahlweise  eine  Aufnahme 
der  elektrischen  und/oder  elektronischen  Bauteile 
ermöglichen.  Die  Klemmschlitze  zur  Aufnahme  und 
Befestigung  der  elektrischen  und/oder  elektronischen  25 
Bauteile  können  dabei  aus  einem  geraden  Schlitz  mit 
einer  Bohrung  an  jedem  Ende  bestehen,  wodurch  vor- 
teilhafterweise  die  Drahtfüße  eines  elektrischen 
und/oder  elektronischen  Bauteils  von  einer  Seite  in  den 
Schlitz  eingesteckt  und  geklemmt,  jedoch  nicht  mehr  30 
herausgezogen  werden  können.  Somit  ist  eine  schnelle 
mechanische  und  elektrische  Verbindung  zwischen 
dem  Bauteil  und  dem  Verbund-Kontaktelement  herge- 
stellt. 

In  einer  weiteren  besonders  vorteilhaften  Ausbil-  35 
dung  der  Erfindung  wird  vorgeschlagen,  daß  jeweils 
zwei  Kontaktstellen,  beispielsweise  Klemmschlitze  auf 
einer  Kontaktfahne  angeordnet  sind  und  daß  zwischen 
diesen  beiden  Kontaktstellen  eine  Querschnittsveren- 
gung  der  Kontaktfahne,  insbesondere  zur  Unterbre-  40 
chung  der  elektrischen  Verbindung  zwischen  den 
beiden  Kontaktstellen  vorgesehen  ist.  Durch  eine  sol- 
che  Unterbrechung  einer  Kontaktfahne  wird  vorteilhaf- 
terweise  ein  ursprünglich  standardisiertes 
Kontaktelement,  insbesondere  ein  Verbund-Kontaktele-  45 
ment,  individualisiert  und  auf  den  jeweiligen  Anwen- 
dungsfall  angepaßt.  Somit  eine  Möglichkeit  für  den 
individuellen  Einsatz  eines  standardisierten  Bauteiles 
gegeben. 

In  einer  weiteren  Ausbildung  der  Erfindung  wird  die  so 
Kontaktfahne,  welche  mit  einem  elektrischen  oder  elek- 
tronischen  Bauteil  bestückt  ist,  zwischen  den  beiden 
Kontaktstellen,  insbesondere  an  der  Querschnittsveren- 
gung  unterbrochen.  Dies  kann  vorteilhafterweise  durch 
ein  einfaches  Durchtrennen  der  Kontaktfahne  mittels  ss 
einer  Zange  oder  eines  anderen  Schneidwerkzeuges 
an  der  vorherbestimmten  Stelle  erfolgen.  Eine  elektri- 
sche  Verbindung  zwischen  den  beiden  Kontaktstellen 

einer  Kontaktfahne  kann  somit  nur  noch  über  das  elek- 
trische  oder  elektronische  Bauteil  erfolgen. 

In  einer  Weiterbildung  der  Erfindung  wird  vorge- 
schlagen,  daß  die  Trägerplatten  mit  einer  Kennzei- 
chung,  insbesondere  einer  fortlaufenden 
Nummerierung  versehen  sind.  Da  diese  Trägerplatten 
meist  eine  ähnliche  Ausbildung,  insbesondere  eine 
ähnliche  Form  und  ein  ähnliches  Lochbild  aufweisen,  ist 
die  Verwechslungsgefahr  dieser  Platten,  beispielsweise 
bei  der  Montage  eines  aus  mehreren  Platten  bestehen- 
den  Heizleiterträgers  deutlich  reduziert. 

Die  Kennzeichnung  der  Trägerplatten  ist  eine 
maschinenlesbare  Kennzeichnung  und  erfolgt  insbe- 
sondere  durch  eine  unterschiedliche  Anzahl  von  Boh- 
rungen  gleichen  Durchmessers  in  den  Trägerplatten. 
Damit  können  diese  Kennzeichnungen  beispielsweise 
durch  Stanzen  während  des  Herstellvorgangs  vollauto- 
matisiert  und  sicher  in  die  Trägerplatten  eingebracht 
werden.  Vorteilhafterweise  kann  auch  eine  solche 
Kennzeichnung  durch  ein  bestimmtes  Lochbild  eine 
automatische  Erkennung  der  Trägerplatte  in  einer  voll- 
automatisierten  Fertigung  ermöglichen. 

Die  Erfindung  umfaßt  auch  einen  elektrischen 
Haartrockner,  welcher  ein  elektrisches  Drahtheizele- 
ment  mit  einem  der  oben  beschriebenen  Merkmale 
ausgestattet  ist.  Vorteilhafterweise  ermöglicht  der  oben 
beschriebene  modulare  Aufbau  eines  Drahtheizele- 
mentes  auch  eine  automatisierte  und  somit  einfache 
und  preisgünstige  Fertigung  eines  kompletten  elektri- 
schen  Haartrockners. 

Weitere  Merkmale,  Vorteile  und  Anwendungsmög- 
lichkeiten  der  Erfindung  ergeben  sich  aus  der  nachfol- 
genden  Beschreibung  von  Ausführungsbeispielen,  die 
in  den  Zeichnungen  näher  dargestellt  sind,  dabei  bilden 
alle  beschriebenen  und/oder  bildlich  dargestellten 
Merkmale  für  sich  oder  in  beliebiger  Kombination  den 
Gegenstand  der  Erfindung,  unabhängig  von  ihrer 
Zusammenfassung  in  den  Ansprüchen  und  deren  Rück- 
beziehung. 

Es  zeigt: 

Fig.  1  eine  erste  Trägerplatte  für  einen  Heizleiter- 
träger  mit  den  ersten  und  zweiten  Kontakt- 
elementen  als  Standardbauteile  in 
perspektivischer  Darstellung, 

Fig.  2  eine  zweite  Trägerplatte  ähnlich  der  in  Fig.  1 
mit  einem  Thermoschalter, 

Fig.  3  eine  dritte  Trägerplatte  ähnlich  der  in  Fig.  1 
mit  einem  zweiten,  als  Verbund  ausgeführ- 
ten  Kontaktelement, 

Fig.  4  ein  Verbund-Kontaktelement  in  der  Drauf- 
sicht  und 

Fig.  5  ein  elektrisches  Drahtheizelement  in  per- 
spektivischer  Darstellung. 
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Eine  Trägerplatte  1  (Fig.  1)  ist  an  ihren  Längskan- 
ten  mit  Einkerbungen  4  versehen,  über  die  der  der 
Übersichtlichkeit  halber  nicht  gezeigte  Heizleiterdraht 
gewickelt  wird.  Schlitze  5  und  6  sind  zum  Einführen  wei- 
terer  Trägerplatten  2  und  3  vorgesehen,  wobei  alle  drei 
Trägerplatten  1  ,  2  und  3  zusammen  einen  Heizleiterträ- 
ger  für  ein  erfindungsgemäßes  elektrisches  Drahtheize- 
lement  bilden.  In  Öffnungen  7,  nahe  dem  Randbereich 
sind  die  ersten  und  zweiten  Kontaktelemente  8  und  9  an 
der  Trägerplatte  1  befestigt.  Die  beiden  ersten  Kontakt- 
elemente  8  und  13  sind  als  Einzel-Spannungsabgriff 
vorgesehen.  Die  zweiten  Kontaktelemente  9  und  14  an 
der  rechten  Stirnseite  der  Trägerplatte  1  sind  zur  elektri- 
schen  Verbindung  des  Drahtheizelementes  in  einem 
elektrischen  Gerät,  beispielsweise  einem  Haartrockner 
ausgebildet.  Dabei  kann  ein  elektrischer  Leiter  als  Ver- 
bindung  zu  einem  Netzspannung  führenden  Schalter 
auf  die  zweiten  Kontaktelemente  9  und  1  4  aufgesteckt, 
geklemmt,  gelötet  oder  geschweißt  sein.  Zwischen  den 
ersten  Kontaktelementen  8  und  13  und  den  zweiten 
Kontaktelementen  9  und  14  ist  jeweils  ein  Verbindungs- 
element  10  und  15  in  Form  einer  geraden  Drahtbrücke 
angeordnet,  welche  beispielsweise  mit  Punktschweiß- 
verbindungen  11  und  12  an  dem  jeweils  ersten  und 
zweiten  Kontaktelement  8  und  9  fest  verbunden  ist.  An 
dem,  den  zweiten  Kontaktelementen  9  und  14  gegen- 
überliegenden  Randbereich  der  Trägerplatte  1  sind 
zwei  Gruppen  von  Bohrungen  als  Kennzeichnung  der 
einzelnen  Stege  der  Trägerplatte  vorgesehen.  Diese 
Kennzeichnungen  16,  17  sind  so  ausgewählt,  daß  ein 
komplett  montierter  Heizleiterträger  in  Umfangsrichtung 
gesehen  eine  fortlaufende  Nummerierung  der  einzel- 
nen  Stege  der  Trägerplatten  1,2,3  aufweist. 

Eine  weitere  Trägerplatte  2  (Fig.  2)  ist  mit  zwei 
ersten  Kontaktelementen  18,  19  als  Einzel-  und  Doppel- 
Spannungsabgriff  und  zwei  zweiten  Kontaktelementen 
20,  21  zur  Verbindung  mit  einem  Netzspannung  führen- 
den  Schalter  an  der  Stirnseite  der  Trägerplatte  2  verse- 
hen.  Zwischen  dem  ersten  und  zweiten  Kontaktelement 
18  und  20  ist  eine  ebenfalls  gerade  Drahtbrücke  22  ein- 
geschweißt.  Zwischen  dem  ersten  Kontaktelement  19 
und  dem  zweiten  Kontaktelement  21  ist  ein  Thermo- 
schalter  24  in  der  Drahtbrücke  23  vorgesehen. 

Die  Trägerplatte  3  (Fig.  3)  unterscheidet  sich  in 
ihrer  Form  unwesentlich  von  den  Trägerplatten  1  und  2, 
sie  weist  jedoch  ein  besonders  vorteilhaftes  zweites 
Kontaktelement  29  in  Form  eines  Verbund-Kontaktele- 
ments  auf.  Dieser  Verbund  29  ist  einerseits  über  Draht- 
brücken  32  mit  ersten  Kontaktelementen  25  bis  28 
verbunden.  Andererseits  weist  der  Verbund  29  an  der 
Stirnseite  der  Trägerplatte  3  Kontaktklemmen  30  und  31 
zur  Verbindung  an  einen  Verbraucher,  beispielsweise 
einen  Gleichstrommotor  auf.  Auf  dem  Verbund  29  sind 
weiterhin  zwei  Gleichrichter  33  sowie  ein  Kondensator 
34  befestigt. 

Der  Verbund  29  (Fig.  4)  ist  als  einstückiges  Blechs- 
tanzteil  ausgebildet,  wobei  die  beiden  Klemmen  30  und 
31  nach  dem  Ausstanzen  gebogen  sind.  Der  Verbund 

29  weist  ober-  und  unterhalb  der  Symmetrieachse  38 
eine  spiegelsymmetrische  Ausbildung  von  zwei  Grup- 
pen  unterschiedlicher  Kontaktfahnen  auf.  Eine  Gruppe 
besteht  im  wesentlichen  aus  den  Kontaktfahnen  35,  36 

5  und  37,  wobei  die  Kontaktfahnen  35  und  36  mit  Klemm- 
schlitzen  40  oder  auch  "speed  nuts"  versehen  sind. 
Jeweils  zwei  Klemmschlitze  40  sind  auf  einer  Kontakt- 
fahne  35,  bzw.  36  so  angeordnet,  daß  ein  elektrisches 
oder  elektronisches  Bauteil  mit  Drahtfüßen  in  diese 

io  Klemmschlitze  eingesetzt  und  darin  gehalten  werden 
kann.  Zwischen  zwei  Klemmschlitzen  40  einer  Kontakt- 
fahne  35  ist  je  eine  Querschnittsverengung  41  vorgese- 
hen,  welche  eine  Unterbrechung  der  elektrischen 
Verbindung  der  Kontaktfahne  durch  Trennen  an  dieser 

w  Stelle  ermöglicht,  so  daß  die  elektrische  Verbindung 
ausschließlich  über  das  eingesetzte  elektrische  oder 
elektronische  Bauteil  erfolgt. 

Ein  elektrisches  Drahtheizelement  42  (Fig.  5) 
besteht  aus  den  insgesamt  drei  Trägerplatten  1,  2,  3, 

20  wie  oben  beschrieben,  wobei  diese  Platten  1,  2,  3  so 
zueinander  angeordnet  sind,  daß  das  Drahtheizelement 
42  von  einer  Stirnseite  betrachtet,  eine  sternförmige 
Ausbildung  aufweist.  Der  Heizleiterdraht  43,  der  besse- 
ren  Übersicht  wegen  nur  ausschnittsweise  angedeutet, 

25  ist  wendeiförmig  über  die  gesamte  Länge  der  Außen- 
kanten  der  Trägerplatten  1,2,3  gewickelt. 

Patentansprüche 

30  1.  Elektrisches  Drahtheizelement,  insbesondere  ein 
Wendel-Drahtheizelement  für  einen  Haartrockner, 
mit  einem  aus  wenigstens  einer  Trägerplatte  beste- 
henden  Heizleiterträger,  mit  einem  Heizleiterdraht, 
mit  ersten  Kontaktelementen,  welche  insbesondere 

35  als  Spannungsabgriff  mit  dem  Heizleiter  elektrisch 
verbunden  sind,  mit  zweiten  Kontaktelementen, 
welche  an  dem  Heizleiterträger  befestigt  und  zur 
Spannungsversorgung  des  Heizelementes 
und/oder  zur  elektrischen  Verbindung  des  Heizele- 

40  ments  mit  weiteren  elektrischen  Bauelementen, 
beispielsweise  einem  Gleichstrommotor  vorgese- 
hen  sind,  und  elektrischen  Verbindungselementen 
zwischen  den  ersten  und  zweiten  Kontaktelemen- 
ten,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  ersten  und 

45  zweiten  Kontaktelemente  (8,9;  13,  14;  18,  20;  19, 
21  ;  25,26,  27,  28,  29)  jeweils  als  standardisierte 
Kontaktelemente  mit  Standardvarianten  und  die 
elektrischen  Verbindungselemente  (10,  15,  22,  23, 
32)  als  individualisierte,  insbesondere  als  individu- 

50  eil  angepaßte  Verbindungselemente  ausgebildet 
sind. 

2.  Elektrisches  Drahtheizelement  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  elektrischen 

55  Verbindungselemente  (10,  15,  22,  23,  32)  aus 
Blech,  Draht,  o.ä.  hergestellt,  insbesondere  als 
Drahtbrücken  ausgebildet  sind. 

5 
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3.  Elektrisches  Drahtheizelement  nach  Anspruch  1 
oder  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  eine  Draht- 
brücke  aus  einem  geraden  Draht  besteht  und  die 
kürzeste  Verbindung  zwischen  einem  ersten  Kon- 
taktelement  (8,  13  ...)  und  einem  korrespondieren-  5 
den  zweiten  Kontaktelement  (9,  14  ...)  darstellt. 

4.  Elektrisches  Drahtheizelement  nach  einem  der  vor- 
hergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daßdie  Drahtbrücke  (10,  15  ...)  durch  Stecken,  10 
Klemmen,  Löten,  Schweißen,  insbesondere  durch 
Laserschweißen,  mit  den  Kontaktelementen  (8,  9; 
13,  14;  ...)  verbunden  ist. 

5.  Elektrisches  Drahtheizelement  nach  einem  der  vor-  1s 
hergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  die  ersten  Kontaktelemente  (8,  13  ...)  als 
Einzel-  oder  Doppelabgriffe,  insbesondere  als 
Blechstanzteile  ausgebildet  sind. 

20 
6.  Elektrisches  Drahtheizelement  nach  einem  der  vor- 

hergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  die  zweiten  Kontaktelemente  (9,  14  ...)  als 
Einzel-  oder  Verbund-Kontaktelemente  (29),  insbe- 
sondere  als  Blechstanzteile  ausgebildet  sind.  25 

7.  Elektrisches  Drahtheizelement  nach  einem  der  vor- 
hergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  ein  Verbund-Kontaktelement  (29)  mehrere 
Kontaktfahnen  (35,  36,  37)  aufweist,  welche  jeweils  30 
eine  Verbindung  zwischen  einem  Heizleiter  und 
einem  weiteren  elektrischen  Bauelement,  bei- 
spielsweise  einer  Diode,  einem  Kondensator  oder 
einem  Gleichstrommotor  darstellt. 

35 
8.  Elektrisches  Drahtheizelement  nach  einem  der  vor- 

hergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  die  Kontaktfahnen  (35,  36,  37)  eines 
Verbund-Kontaktelementes  (29)  in  zwei  Gruppen 
unterteilt  und  spiegelsymmetrisch  zueinander  40 
angeordnet  sind. 

9.  Elektrisches  Drahtheizelement  nach  einem  der  vor- 
hergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  das  Verbund-Kontaktelement  (29)  auf  45 
einer  Seite  einer  mit  Öffnungen  versehenen  Träger- 
platte  (3)  angeordnet  ist  und  wenigstens  eine  Kon- 
taktfahne  (35,  36,  37)  durch  eine  Öffnung  auf  die 
gegenüberliegende  andere  Seite  der  Trägerplatte 
(3)  geführt  ist,  so  daß  die  Verbindungselemente,  so 
insbesondere  die  Drahtbrücken  (10,  15,  ...)  auf  bei- 
den  Seiten  der  Trägerplatte  (3)  mit  den  Kontaktfah- 
nen  eines  Verbund-Kontaktelementes  (29) 
verbindbar  sind. 

55 
10.  Elektrisches  Drahtheizelement  nach  einem  der  vor- 

hergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  ein  Verbund-Kontaktelement  (29) 

wenigstens  zwei  Kontaktstellen,  beispielsweise 
Klemmschlitze  (40),  zur  Aufnahme  elektrischer 
und/oder  elektronischer  Bauteile  (33,  34)  aufweist. 

1  1  .  Elektrisches  Drahtheizelement  nach  einem  der  vor- 
hergehenden  Ansprüche  ,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  jeweils  zwei  Kontaktstellen  auf  einer 
Kontaktfahne  (35,  36,  37)  angeordnet  sind  und  daß 
zwischen  diesen  Kontaktstellen  eine  Querschnitts- 
verengung  (39,  41)  der  Kontaktfahne  (35,  36,  37), 
insbesondere  zur  Unterbrechung  der  elektrischen 
Verbindung  dieser  Kontaktfahne  vorgesehen  ist. 

12.  Elektrisches  Drahtheizelement  nach  einem  der  vor- 
hergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  die  Kontaktfahne  (35,  36,  37),  welche  mit 
einem  elektrischen  oder  elektronischen  Bauteil  (33, 
34)  bestückt  ist  zwischen  den  beiden  Kontaktstellen 
an  der  Querschnittsverengung  (39,  41)  unterbro- 
chen  ist. 

13.  Elektrisches  Drahtheizelement  nach  einem  der  vor- 
hergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  die  Trägerplatten  (1,  2,  3)  eine 
Kennzeichnung  (16,  17),  insbesondere  eine  fortlau- 
fende  Numerierung  aufweisen. 

14.  Elektrisches  Drahtheizelement  nach  einem  der  vor- 
hergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  die  Kennzeichnung  (16,  17)  der 
Trägerplatten  (1,  2,  3)  eine  maschinenlesbare 
Kennzeichnung  ist  und  die  Trägerplatten  (1,  2,  3) 
insbesondere  eine  unterschiedliche  Anzahl  glei- 
cher  Bohrungen  aufweisen. 

15.  Elektrischer  Haartrockner,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  er  ein  elektrisches  Drahtheizelement  nach 
einem  der  vorhergehenden  Ansprüche  enthält. 
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